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§33
Bruttonachweis, Einzelnachweis

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem vollen 
Betrag bei dem hierfür vorgesehenen Titel zu buchen, soweit 
sich aus § 13 nichts anderes ergibt.

(2) Für denselben Zweck dürfen Ausgaben aus verschiede
nen Titeln nur geleistet werden, soweit der Haushaltsplan dies 
zuläßt. Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme von Ver
pflichtungsermächtigungen.

§34
Aufhebung der Sperre

Nur mit vorheriger Zustimmung (Einwilligung) des Mini
sters der Finanzen dürfen Ausgaben, die durch Gesetz oder im 
Haushaltsplan als gesperrt bezeichnet sind, geleistet sowie 
Verpflichtungen zur Leistung solcher Ausgaben eingegangen 
werden. In den Fällen des § 20 Satz 3 hat der Minister der 
Finanzen die Einwilligung der Volkskammer einzuholen.

§35
Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedür
fen der Einwilligung des Ministers der Finanzen. Sie darf nur 
im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Be
dürfnisses erteilt werden. Als unabweisbar ist ein Bedürfnis 
insbesondere nicht anzusehen, wenn nach Lage des Einzelfal
les ein Nachtragshaushaltsgesetz rechtzeitig herbeigeführt oder 
die Ausgabe bis zum nächsten Haushaltsgesetz zurückgestellt 
werden kann. Eines Nachtragshaushaltsgesetzes bedarf es 
nicht, wenn die Mehrausgabe im Einzelfall einen im Haus
haltsgesetz festzulegenden Betrag nicht überschreitet oder 
wenn Rechtsverpflichtungen, zu erfüllen sind.

(2) Absatz 1 gilt auch für Maßnahmen, durch die Verpflich
tungen entstehen können, für die Ausgaben im Haushaltsplan 
nicht veranschlagt sind.

(3) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sollen durch Ein
sparungen bei anderen Ausgaben in demselben Einzelplan 
ausgeglichen werden.

(4) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind der Volks
kammer vierteljährlich, in Fällen von grundsätzlicher oder 
erheblicher finanzieller Bedeutung unverzüglich mitzuteilen.

(5) Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungs
zwecks veranschlagt sind, dürfen nicht überschritten werden.

(6) Mehrausgaben bei übertragbaren Ausgaben (Vorgriffe) 
sind unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 und 2 
auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck an
zurechnen. Der Minister der Finanzen kann Ausnahmen zu
lassen.

§36
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Maßnahmen, die die Republik zur Leistung von Ausga
ben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten können, sind 
nur zulässig, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Im 
Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürf
nisses kann der Minister der Finanzen Ausnahmen zulassen; 
§ 35 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigun
gen bedarf der Einwilligung des Ministers der Finanzen, wenn

1. von den in § 14 bezeichneten Angaben erheblich abgewi- 
chen werden soll oder

2. in den Fällen des § 14 Satz 2 Jahresbeträge nicht angege
ben sind.

Der Minister der Finanzen kann auf seine Befugnisse verzich
ten.

(3) Der Minister der Finanzen ist bei Maßnahmen nach Ab
satz 1 von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Be
deutung über den Beginn und Verlauf von Verhandlungen zu 
unterrichten.

(4) Verpflichtungen, die sich auf Ausgaben für das Personal 
und den sächlichen Verwaltungsaufwand erstrecken, dürfen 
eingegangen werden, ohne daß es einer Verpflichtungser
mächtigung bedarf. Das Nähere regelt der Minister der Finan
zen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Verträge im Sinne von rati
fizierungsbedürftigen völkerrechtlichen Verträgen nicht anzu
wenden.

§37
Gewährleistungen, Kreditzusagen

(1) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder son
stigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haus
haltsjahren führen können, bedarf einer Ermächtigung durch 
Gesetz, die der Höhe nach bestimmt ist.

(2) Kreditzusagen sowie die Übernahme von Bürgschaften, 
Garantien oder sonstigen Gewährleistungen bedürfen der Ein
willigung des Ministers der Finanzen. Er ist an den Verhand
lungen zu beteiligen. Er kann auf die Befugnisse nach den 
Sätzen 1 und 2 verzichten.

(3) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen 
dürfen nicht übernommen werden, wenn mit hoher Wahr
scheinlichkeit mit der Inanspruchnahme der Republik gerech
net werden muß. In diesem Fall sind Ausgaben oder Ver
pflichtungsermächtigungen auszubringen.

(4) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 haben die zuständigen 
Dienststellen zu vereinbaren, daß sie oder ihre Beauftragten 
bei den Beteiligten jederzeit prüfen können,
1. ob die Voraussetzungen für die Kreditzusage oder ihre 

Erfüllung vorliegen oder Vorgelegen haben,
2. ob im Falle der Übernahme einer Gewährleistung eine 

Inanspruchnahme der Republik in Betracht kommen kann 
oder die Voraussetzungen für eine solche vorliegen oder 
Vorgelegen haben.

Von der Vereinbarung eines Prüfungsrechts kann ausnahms
weise mit Einwilligung des Ministers der Finanzen abgese
hen werden.

§ 38
Andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung

(1) Der Erlaß von Verwaltungsvorschriften, der Abschluß 
von Tarifverträgen und die Gewährung von über- oder außer
tariflichen Leistungen sowie die Festsetzung oder Änderung 
von Entgelten für Verwaltungsleistungen bedürfen der Ein
willigung des Ministers der Finanzen, wenn diese Regelungen 
zu Einnahmeminderungen oder zu zusätzlichen Ausgaben im 
laufenden Haushaltsjahr oder in künftigen Haushaltsjahren 
führen können. Satz 1 ist auf sonstige Maßnahmen von grund
sätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung anzuwen
den.

(2) Auf die Mitwirkung der Republik an Maßnahmen über
staatlicher oder zwischenstaatlicher Einrichtungen ist Absatz 1 
Satz 1 entsprechend anzuwenden.

§39
Haushaltswirtschaftliche Sperre

Wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es 
erfordert, kann es der Minister der Finanzen nach Beneh
men mit dem zuständigen Minister von seiner Einwilligung 
abhängig machen, ob Verpflichtungen eingegangen oder Aus
gaben geleistet werden.

§40
Betriebsmittel

Der Minister der Finanzen ermächtigt im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Kassenmittel die zuständigen Behörden, 
in ihrem Geschäftsbereich innerhalb eines bestimmten Zeit
raums die notwendigen Auszahlungen bis zur Höhe eines be
stimmten Betrags leisten zu lassen (Betriebsmittel).


